
58 | Autotouring | Januar 2016

EXPERTISE Code de la route

Straßenverkehrsordnung

„Tunnel” – ein Verkehrszeichen 
mit Handlungsanweisung
Manchmal steht ein einziges Verkehrsschild für eine ganze Reihe von Pflichten 
und Verboten. So wie zum Beispiel das Verkehrszeichen „Tunnel“.

as Verkehrszeichen E,28 
soll Sie nicht nur davon 
in Kenntnis setzen, dass 
vor Ihnen ein Tunnel liegt 
– das würden Sie schnell 

genug von allein merken. Ab dem 
Verkehrsschild gelten eine Reihe von 
Pflichten und Verboten speziell für 
Tunnelfahrten. Ab dem Verkehrs-
schild für „Tunnelende“ sind diese 
Regeln aufgehoben, es sei denn, es 
ist anders angegeben.

Folgendes müssen Sie ab dem 
Tunnel-Verkehrsschild beachten:
•  Schalten Sie das Abblendlicht ein. 

Anwendbar ist hier Artikel 157 des 
großherzoglichen Erlasses vom 23. 
November 1955 (unserer Straßen-
verkehrsordnung). Für die weniger 
aufmerksamen Fahrer ist am Tun-
neleingang ein Erinnerungsschild 
aufgestellt.

•  Wenn nicht anders angegeben, darf 
Ihre Geschwindigkeit höchstens 90 
km/h betragen. Achtung: Die auf 
den Wechselverkehrszeichen an-
gegebenen Höchstgeschwindig-
keiten sind keine Empfehlung. Sie 

sind verbindlich einzuhalten. Für 
luxemburgische Autobahnen 
schreibt Artikel 139 für alle Fahr-
zeuge in als solchen gekennzeich-
neten Tunneln eine Höchstge-
schwindigkeit von 90 km/h vor, es 
sei denn, es ist eine andere Ge-
schwindigkeit ausgeschildert. 

•  Es ist verboten, anzuhalten (Artikel 
164) und zu parken (Artikel 166).

•  Es ist verboten, rückwärts zu fahren 
oder zu wenden (Artikel 157).

•  Für Lastwagen gilt ein Überholver-
bot. Für die übrigen Verkehrsteil-
nehmer gilt das Überholverbot nur 
bei Tunneln, in denen in der jewei-
ligen Fahrtrichtung nur eine Fahrspur 
zur Verfügung steht (Artikel 126). 

•  Bei stockendem Verkehr muss ein 
Mindestabstand von 5 m zum vo-
rausfahrenden Fahrzeug eingehal-
ten werden. Halten Sie im Tunnel 
zu Ihrer Sicherheit generell einen 
ausreichenden Sicherheitsabstand 
ein (mindestens zwei Sekunden 
gemäß Straßenverkehrsordnung). 

D
Die letzte Regel gilt nicht nur für 
Tunnelfahrten. Sie ist hier aufge-
führt, weil die Aufnahmen des CI-
TA-Systems zeigen, dass ein er-
neuter Hinweis auf diese Regel 
angebracht ist. Die Tunneleingänge 
sind mit Rotlichtzeichen ausgerüs-
tet, die im Normalfall ausgeschaltet 
sind und die rechtlich mit den Licht-
signalanlagen an Kreuzungen 
gleichgestellt sind. Das Rotlicht 
erscheint im Fall eines schweren 
Vorfalls oder einer gefährlichen Si-
tuation im und hinter dem Tunnel. 
Es ist unbedingt zu beachten. 

Auch für Bahnübergänge gelten zu 
Ihrer Sicherheit eine Reihe von Regeln: 
•  Werden Sie langsamer, wenn Sie 

sich einem Bahnübergang nähern, 
und halten Sie an, sobald das Rot-
licht blinkt und die Schranken sich 
schließen (Artikel 109). Warten Sie, 
auch wenn der Zug bereits vorbei-
gefahren ist, bis das Rotlicht erlo-
schen ist, bevor Sie den Bahnüber-
gang überfahren. Auf den ersten Zug 
kann ein zweiter folgen und die 
Schranken schließen sich unter Um-
ständen erneut, wenn sich ein Zug 
aus der Gegenrichtung nähert.

•  Warten Sie, bis die Straße auf der 
anderen Seite des Bahnübergangs 
frei ist, bevor Sie über die Gleise 
fahren. 

•  Auch im Falle einer technischen Stö-
rung ist es verboten, die geschlos-
senen Halbschranken eines Bahn-
übergangs im Zickzack zu umfahren.

•  Halten Sie sich rechts auf der Fahr-
bahn (Artikel 120) und überholen 
Sie nicht, wenn Sie sich einem 
Bahnübergang nähern oder diesen 
überfahren (Artikel 126). Auch das 
Anhalten und Parken auf Bahn-
übergängen ist verboten (Artikel 164 
und 166).

Bahnübergänge: geltende Regeln
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